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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.12.1990

Norm

ASVG §107 Abs2

GSVG §76 Abs2

Rechtssatz

Die am 01.01.1986 in Kraft getretene 10.GSVGNov bzw 41.ASVGNov enthalten keine den § 76 Abs 2 GSVG bzw den §

107 Abs 2 ASVG betre5ende Übergangsbestimmungen. Das bedeutet, daß das Recht des Versicherungsträgers auf

Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen, das vor dem 01.01.1986 entstanden ist, im Sinne des § 76 Abs 2

GSVG idF vor der zitierten Novelle binnen zwei Jahren nach dem Zeitpunkt verjährt, in dem dem Versicherungsträger

bekanntgeworden ist, daß die Leistung zu Unrecht erbracht worden ist.
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